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Satzung 
der Stadt Offenburg 

über die Erhebung der Verwaltungsgebühren  
vom 04. Oktober 2001 in der Fassung vom 19. Dezember 2022 

 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, der §§ 2 

und 11 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg und des § 4 Abs. 3 
des Landesgebührengesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Offenburg in der 

Sitzung am 19. Dezember 2022 folgende Satzung beschlossen: 
 

 
§ 1 

Gebührenpflicht 
 

Die Stadt Offenburg erhebt für Amtshandlungen, die sie auf Veranlassung oder im 
Interesse einzelner vornimmt, Verwaltungsgebühren nach dieser Satzung, soweit 
nichts anderes bestimmt ist. 
 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
(1)  Zur Zahlung der Gebühren ist verpflichtet: 

 
1. wer die Amtshandlung veranlasst hat oder in dessen Interesse sie 
vorgenommen wird, 
2. wer die Gebührenschuld der Stadt gegenüber durch schriftliche Erklärung 
übernommen hat oder für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes 
haftet. 

 
(2)  Mehrere Gebührenschuldner1 haften als Gesamtschuldner. 

 
 

§ 3 
Gebührenfreiheit 

 
(1) Gebühren werden nicht für öffentliche Leistungen erhoben, die folgende 

Angelegenheiten betreffen:  
 

1.  Gnadensachen; 
2. das bestehende oder frühere Dienstverhältnis von Beschäftigten des 

öffentlichen Dienstes; 
3. die bestehende oder frühere gesetzliche Dienstpflicht oder die bestehende 

oder frühere anstelle der gesetzlichen Dienstpflicht geleistete Tätigkeit; 

                                                 
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen 
männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet und hingegen das generische Maskulinum verwendet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
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4. Prüfungen, die der beruflichen Aus- und Weiterbildung dienen, mit Ausnahme 
von Prüfungen zur Notenverbesserung; 

5. mündliche und einfache schriftliche Auskünfte, soweit bei schriftlichen 
Auskünften die Anlage zu dieser Satzung keine besondere Regelung trifft; 

6. die behördliche Informationsgewinnung, mit Ausnahme der 
Vermessungsgebühren; 

7. Verfahren, die von der Gemeinde ganz oder überwiegend nach den 
Vorschriften der Abgabenordnung durchzuführen sind, mit Ausnahme der 
Entscheidung über Rechtsbehelfe; 

8. einfache elektronische Kopien;  
9.  Amtshandlungen, die von Schülern während der individuellen Schulzeit in den 

Schulsekretariaten abgefragt werden. Dies ist jedoch auf eine angemessene 
Anzahl an Kopien pro Schüler begrenzt.  
 

(2)  Von der Entrichtung der Verwaltungsgebühren sind, soweit Gegenseitigkeit 
 besteht, befreit: 
 
a) das Land Baden-Württemberg, 
b)  die Bundesrepublik Deutschland, 
c)  die juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die nach den 
 Haushaltsplänen des Landes oder des Bundes für Rechnung eines Landes 
 oder des Bundes verwaltet werden, 
d)  die Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände in Baden-
 Württemberg. 
 

Die Befreiung tritt nicht ein, soweit die vorstehend Genannten berechtigt sind, die 
Gebühren Dritten aufzuerlegen. Nicht befreit sind ferner die Sondervermögen im 
Sinne von § 26 Abs. 3 der Bundeshaushaltsordnung in der jeweils geltenden 
Fassung, die kaufmännisch eingerichteten Betriebe und die betriebswirtschaftlichen 
Unternehmen und Einrichtungen des Landes und der Bundesrepublik Deutschland. 
Dasselbe gilt für die wirtschaftlichen Unternehmen der Gemeinden (§ 102 der 
Gemeindeordnung), Gemeindeverbände und Zweckverbände. 
 

 
§ 4 

Gebührenhöhe 
 

(1) Die Höhe der Verwaltungsgebühr richtet sich nach dem als Anlage zu dieser 
Satzung beigefügten Gebührenverzeichnis. Das Gebührenverzeichnis ist 
Bestandteil der Satzung. Für öffentliche Leistungen, für die im 
Gebührenverzeichnis weder eine Verwaltungsgebühr bestimmt noch 
Gebührenfreiheit vorgesehen ist, ist eine Gebühr von € 7,50 bis zu € 7.000 zu 
erheben. Sonderrechtliche Regelungen werden hiervon nicht berührt.  
 
Für Amtshandlungen im Vermessungswesen, Genehmigungen und 
Bescheinigungen nach dem BauGB, sowie Auszügen aus Bauleitplänen 
werden die Gebühren in entsprechender Anwendung des 
Landesgebührengesetzes (Gebührenverzeichnis) erhoben. 
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(2) Die Gebühr soll die mit der öffentlichen Leistung verbundenen 
Verwaltungskosten aller an der Leistung Beteiligter decken. Beteiligt die primär 
tätige Dienststelle weitere Dienststellen, erhöht sich die Gebühr daher um die 
tatsächliche Bearbeitungszeit der weiteren Dienststellen multipliziert mit dem 
angegebenen Stundensatz. Die Gebührenhöhe bemisst sich insoweit nach 
dem Verwaltungsaufwand und, soweit das Gesetz über den Einheitlichen 
Ansprechpartner für das Land Baden-Württemberg vom 01. Dezember 2009 
(EAP BW) keine Anwendung findet, nach der wirtschaftlichen oder sonstigen 
Bedeutung für den Gebührenschuldner zum Zeitpunkt der Beendigung der 
öffentlichen Leistung. 

 
(3) Ist eine Gebühr nach der Zeit bestimmt (Zeitgebühr), bemisst sich ihre Höhe 

nach der tatsächlichen Bearbeitungszeit je Mitarbeiter, multipliziert mit dem 
angegebenen Stundensatz. Die Berechnung der Zeitgebühr erfolgt je 
angefangene Viertelstunde. 
 

(4) Ist eine Gebühr innerhalb eines Gebührenrahmens zu erheben, bemisst sich 
ihre Höhe nach dem Verwaltungsaufwand, nach der Bedeutung des 
Gegenstandes, nach dem wirtschaftlichen oder sonstigen Interesse für den 
Gebührenschuldner sowie nach seinen wirtschaftlichen Verhältnissen. 
 

(5) Ist eine Gebühr nach dem Wert des Gegenstandes zu berechnen, so ist der 
Verkehrswert zur Zeit der Beendigung der Amtshandlung maßgebend. Der 
Gebührenschuldner hat auf Verlangen den Wert des Gegenstandes 
nachzuweisen. Bei Verweigerung oder ungenügender Führung des 
Nachweises hat die Behörde den Wert auf Kosten des Gebührenschuldners/ 
der Gebührenschuldnerin zu schätzen. Sie kann sich hierbei Sachverständiger 
bedienen. 
 

(6) Wird der Antrag auf Vornahme einer Amtshandlung abgelehnt, wird ein 
Zehntel bis zum vollen Betrag der Gebühr erhoben. Wird der Antrag 
ausschließlich wegen Unzuständigkeit abgelehnt, wird keine Gebühr erhoben. 
Wird der Antrag auf Vornahme einer Amtshandlung, mit dessen sachlicher 
Bearbeitung begonnen ist, vor Beendigung der Amtshandlung 
zurückgenommen oder unterbleibt die Amtshandlung aus sonstigen, vom 
Schuldner zu vertretenden Gründen, so wird je nach dem Stand der 
Bearbeitung ein Zehntel bis zur Hälfte der vollen Gebühr erhoben. Eine 
Gebühr kann in Fällen nach den Sätzen 1 und 3 nicht erhoben werden, wenn 
die Erbringung der öffentlichen Leistungen nach Umweltverwaltungsgesetz 
(UVwG) erfolgen sollte. 
 

(7) Für regelmäßig wiederkehrende Amtshandlungen für den gleichen 
Gebührenschuldner können Pauschalgebühren festgesetzt werden. 
 

(8) Soweit die der Gebührenerhebung zugrundeliegenden Leistungen einer 
Umsatzsteuerpflicht unterliegen, ist zusätzlich zur Gebühr die gesetzliche 
Umsatzsteuer zu entrichten. 
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§ 5 
Auskunftspflicht 

 
Der Gebührenschuldner ist verpflichtet, die zur Festsetzung der Gebühr 
erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und vollständig zu machen und die 
notwendigen Unterlagen in Urschrift oder beglaubigter Abschrift vorzulegen. 
 
 

§ 6 
Entstehung und Fälligkeit der Gebühr 

 
(1) Die Gebühr entsteht mit der Beendigung der Amtshandlung, für die sie 

erhoben wird. Bei Zurücknahme eines Antrages nach § 4 Abs. 6 Satz 3 dieser 
Satzung entsteht sie mit der Zurücknahme und in den anderen Fällen des § 4 
Abs. 6 Satz 3 dieser Satzung mit der Bekanntgabe der Gebührenfestsetzung. 
Die Gebühr wird durch schriftlichen oder mündlichen Bescheid festgesetzt und 
mit der Bekanntgabe der Gebührenfestsetzung an den Schuldner fällig. 
 

(2) Schriftstücke oder sonstige Sachen können bis zur Entrichtung der Gebühr 
zurückbehalten oder an den Gebührenschuldner auf dessen Kosten unter 
Nachnahme der Gebühr übersandt werden. 
 

(3) Die Vornahme einer Amtshandlung kann davon abhängig gemacht werden, 
dass die Gebühr ganz oder teilweise vorausgezahlt oder für sie Sicherheit 
geleistet wird. Von der Anforderung einer Vorauszahlung oder der Anordnung 
einer Sicherheitsleistung ist abzusehen, wenn dadurch eine für den 
Gebührenschuldner unzumutbare Verzögerung entstehen würde oder dies aus 
sonstigen Gründen unbillig wäre. 
 
 

§ 7 
Auslagen 

 
(1)  In der Verwaltungsgebühr sind die der Behörde erwachsenden Auslagen 

 inbegriffen. Der Ersatz der Auslagen kann besonders verlangt werden, soweit 
 diese das übliche Maß erheblich übersteigen. Dasselbe gilt, wenn für eine 
 Amtshandlung keine Gebühr erhoben wird. 

(2)  Als Auslagen, die neben der Gebühr erhoben werden können, kommen 
 insbesondere in Betracht: 
 
a) Telefon- und Faxkosten, 
b) Reisekosten, 
c) Vergütungen für Zeugen und Sachverständige sowie sonstige Kosten der 

Beweiserhebung, 
d) Kosten öffentlicher Bekanntmachungen 
e) Vergütungen an andere juristische oder natürliche Personen für Leistungen 

und Lieferungen, 
f) Kosten der Beförderung und Verwahrung von Personen und Sachen. 
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(3)  Für die Erstattung von Auslagen gelten die für Gebühren geltenden 

 Vorschriften entsprechend. Der Anspruch auf Erstattung der Auslagen 
 entsteht mit der Aufwendung des zu erstattenden Betrages. 

 
 

§ 8 
Schlussvorschriften 

 
(1) Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 
 
(2) Unberührt bleiben Bestimmungen über Verwaltungsgebühren in besonderen 
Gebührensatzungen der Gemeinde. 

 
 

Hinweis nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung Baden-Württemberg: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO 
erlassener Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung 
ist nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Stadt Offenburg geltend 
gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist verstreichen lässt, ohne tätig zu werden, 
kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn 
• die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung verletzt worden sind oder 
• der*die Oberbürgermeister*in dem Beschluss nach § 43 GemO wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder 
• vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
oder eine dritte Person die Verletzung gerügt hat.  
 
 
Offenburg, 
 
 
Marco Steffens 
Oberbürgermeister 
 
 
Inkrafttreten: 

1. Änderungssatzung vom 29.03.2010  
am 01.04.2010 

2. Änderungssatzung vom 19.12.2012  
am 01.01.2013 

3. Änderungssatzung vom 19.12.2022 
am 01.01.2023 
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Gebührenverzeichnis 
Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Offenburg vom 19.12.2022

 

Festgebühr Zeitgebühr Wertgebühr
Allgemeine Hinweise

für den mittleren Dienst 16,25 € / Viertelstd.
für den gehobenen Dienst 21,00 € / Viertelstd.
für den höheren Dienst 27,50 € / Viertelstd.

1 Allgemeine Verwaltungsgebühren
1.1
1.1.1 1/10 bis zum 

vollen Betrag 
der Gebühr

1.1.2 gebührenfrei
1.2

16,25 € / 
Viertelstd.

21 € / 
Viertelstd.
27,50 € / 

Viertelstd.

1.3

18,50 € / 
Viertelstd.

 

1.4

1.4.1
18,50 € / 

Viertelstd.

1.4.2 mündliche Auskünfte einfacher Art gebührenfrei
1.4.3

16,25 € / 
Viertelstd.

21 € / 
Viertelstd.
27,50 € / 

Viertelstd.

Die Berechnung einer Zeitgebühr erfolgt je angefangene Viertelstunde.

Zu den ausgewiesenen Gebühren kommen gegebenenfalls die gesetzlichen Umsatzsteuerbeträge 
hinzu, falls eine entsprechende Umsatzsteuerpflicht besteht. Besteht Sie bereits aktuell, wurde ein 
entsprechender Hinweis (zzgl. USt) vermerkt.

Allgemeine Verwaltungsgebühr gem. § 4 
Abs. 1 Satz 3 der Satzung:
Mitarbeiter des mittleren Dienstes:

Mitarbeiter des gehobenen Dienstes:

Mitarbeiter des höheren Dienstes:

Anträge
Bearbeitung von mündlichen und 
schriftlichen Anträgen, Erklärungen, 
Gesuchen und dergl., die von der Gemeinde 
nicht in eigener Zuständigkeit zu bescheiden 
sind, soweit die Mitwirkung der Gemeinde 
nicht vorgeschrieben oder angeordnet ist.

Auskünfte insbesondere aus Akten, 
Büchern, Karteien oder Registern, oder 
Einsichtnahme in solche

Gebühr neu

§ 4 Abs. 6 Satz 1 der Satzung

wegen Unzuständigkeit

Ablehnung eines Antrags

Gebührengegenstand

Bei Verfahrensbeteiligung von Mitarbeitern 
aus anderen städtischen Abteilungen sind 
folgende Stundensätze anzuwenden:

Allgemeine Verwaltungsgebühren

lfd. Nr.

Auskünfte nach dem 
Landesinformationsfreiheitsgesetz:
Mitarbeiter des mittleren Dienstes:

Mitarbeiter des gehobenen Dienstes:

Mitarbeiter des höheren Dienstes:

Auskünfte
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